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Zur antiken Freiheitsterminologie

Sven Günther

Wie in derModernewar Freiheit auch in der Antike begriffs-, facetten- und bezugsreich.

Dies mag ob der oftmaligen modernen Reduzierung des antiken Freiheitsverständnis-

ses auf den politisch-rechtlichen Status freier Bürger – gegenüber jeglichem ›Fremden‹,

später vor allem im Gegensatz zu Sklaven und anderen ›Unfreien‹ – zunächst verwun-

dern. Dieser Umstand wird jedoch unmittelbar evident, wennman sich von einer Kate-

gorisierung anhandmoderner Erwartungs-, Denk- und Handlungsrahmen verabschie-

det und die antiken Ausprägungen in ihren jeweiligen historisch-kulturellen Kontexten

ernst nimmt.

Leitbegriff im griechischen Freiheitsdenken und Freiheitsdiskurs1 bildet das Wort-

feld um das Adjektiv ›eleutheros, -a, -on‹, frei, wovon unter anderem das abstrakte fe-

minine Substantiv ›eleutheria‹, Freiheit, stammt.2 Die lateinischen Äquivalente lauten

›liber, -a, -um‹, frei, sowie ›libertas‹, Freiheit, als abstraktes, feminines Substantiv.3 Die

grundsätzliche Übereinstimmung und Ausrichtung der griechischen wie lateinischen

Begriffe ›eleutheria‹ und ›libertas‹ als ›Freiheit von‹ und ›Freiheit zu‹ darf dabei in der

Interpretation jedoch nicht die unterschiedlichen Ausprägungen von griechischem und

römischem Freiheitsbegriff verwischen.

Im Griechischen sind das Adjektiv ›eleutheros, -a, -on‹ wie das abstrakte Substan-

tiv ›eleutheria‹ eng mit der Herausbildung der Polis als Gemeinschaft einer Gruppe von

Bürgern verknüpft.4 Insofern ist ›eleutheros‹ derjenige, der an dieser Polisordnung voll-

ständige Teilhabe hat, was Sklaven, aber auch Frauen, Kinder und Minderberechtigte

ausschließt. Am Paradigma Athen lässt sich zeigen, wie sich durch die – aus der Rück-

schau als kontinuierliche Reihe konstruierten – verschiedenen Verfassungsreformen ei-

ne Polis von einer aristokratischen zu einer demokratischen Teilhabegemeinschaft ver-

änderte. Neben ›eleutheria‹ treten Begriffe wie ›isotes‹, Gleichheit, ›isonomia‹, Rechts-

gleichheit, ›isegoria‹, Redegleichheit, oder ›isokratia‹, gleiche Berechtigung, und ande-

re mehr in den Diskurs. Dabei ist ›Freiheit‹ allerdings von Beginn an nicht bezugslos,
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sprich: ›adesmos‹, ohne Fesseln, sondern auf die bestehendeOrdnung,den ›nomos‹ aus-

gerichtet. Die bestehende Ordnung soll eine Wohlordnung, eine ›eunomia‹ sein, keine

dysfunktionale Verfassung, ›dysnomia‹, sowie eine selbstgegebene und selbstgestalte-

te – daher auch ›autonomia‹, politische Selbständigkeit. In diesem Sinne können sich

auch andere philosophische, religiöse oder sozial-elitäre Gemeinschaftenmit einer Sat-

zungs- und Lebensordnung als frei bezeichnen.5 Die idealiter engen Bezugsbande in-

nerhalb der Gruppe der in dieserWeise freien Polisbürger, philosophisch oft als ›philia‹,

Freundschaft, bezeichnet, erlauben Redefreiheit, ›parrhesia‹, und zwar in dem Sinne,

dass alles aufrichtig und freimütig zur Verbesserung der Lage gesagt werden soll.6 Fer-

ner hilft eine starke Bürgergemeinschaft, die sich am ›nomos‹ orientiert, bei der Abwehr

innerer oder äußerer Feinde, welche die Freiheit einschränken oder abschaffen wollen.

Erst sekundär ist dieHerausbildung eines individuellen Freiheitsgedankens,der uns

besonders in der athenischen Demokratie und im demokratischen und antidemokrati-

schen Diskurs entgegentritt. Es wird dabei über dieWillensfreiheit – ›prohairesis‹, frei-

er Entschluss, vergleiche auch ›autexousion‹, unabhängige Macht – diskutiert. DieWil-

lensfreiheitwird imRahmendes ›nomos‹ ermöglicht, führt aber für denwirklichWeisen

auch zur Rückbindung an denselben.7

Während sich der griechische Freiheitsbegriff stark in Teilaspekte der Freiheit aus-

differenzierte und oft wenig technisch und ausdefiniert Verwendung fand, ist die römi-

sche Terminologie um den Begriff der ›libertas‹8 weitaus homogener und präziser. Das

wurde besonders deutlich, als Rom in seiner expansiven Macht die diplomatische grie-

chischeWelt betrat und Verträge in lateinischer wie griechischer Sprache schloss.9

Das römische Verständnis von ›libertas‹ ist privatrechtlich sehr genau definiert.10

Frei ist diejenige Person, die nicht einer fremdenHerrschaftsgewalt unterworfen ist; sei

es, dass sie es niemals war – was für freigeborene römische Bürger, aber auch für freie

Peregrine, also Nichtrömer gilt – oder dass dieser Zustand beispielsweise bei Sklaven,

›servi‹, durch Freilassung, ›manumissio‹, als Akt seitens des vormaligen ›dominus‹ ein-

getreten ist. Analog dazu gestalteten sichmit Unterschieden in der sozialen und juristi-

schen Praxis die Abhängigkeitsverhältnisse vonKindern – in der ›patria potestas‹ – oder

der Ehefrau – ›in manu‹ – beziehungsweise deren Auflösung, etwa durch die ›eman-

cipatio‹.11 Im Falle der Sklavenfreilassung wurde im Akt der Freilassung weiterhin ei-

neAbhängigkeitsbeziehungzwischenFreilasserundFreigelassenemkonstituiert.12 Rom

handhabte dies aus seinerVormachtstellungheraus auch außenpolitisch ähnlich, sodass

die griechischen Poleis und andere politischeGebilde formell zwar oft frei blieben.Diese

Freiheit zeigte sich aber nicht als absolute politische Freiheit und Selbständigkeit nach

Innen und Außen, sondern war an ganz bestimmte Ordnungsrahmen und Privilegien –

etwa ›immunitas‹ oder ›vacatio tributi‹, Abgabenfreiheit – geknüpft. Oftmals konstitu-

ierten sich auch Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einzelnen Gemeinden respektive

zwischen deren Eliten und römischen Patronen.13

Innenpolitisch ist das römische Verständnis von ›libertas‹ eng an die eigene ›res pu-

blica (libera)‹ angelehnt. Sie wird aus dem Gründungsakt der Republik, der Vertreibung

des letztenetruskischenKönigsdurchdie römischenPatrizier,herausprimäralsFreiheit

der aristokratisch-oligarchischen Elite in der Leitung des republikanischen Ordnungs-

rahmens verstanden; ein Ordnungsrahmen im Sinne des ›mosmaiorum‹, der Vorschrift

der Vorfahren, der dem Volk Freiheiten und Rechte gibt – daher die Formel ›SPQR‹, ›se-

https://doi.org/10.14361/zfaa-2024-010103 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/zfaa-2024-010103
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Sven Günther: Zur antiken Freiheitsterminologie 25

natus populusque Romanus‹, Senat und Volk von Rom. Deshalb ist jedwede Form der

›dominatio‹, der Gewaltherrschaft eines einzelnen, oder auch der ›factio‹, der Gewalt-

herrschaft einer parteilichen Gruppe, abzulehnen und zu bekämpfen.14 Ebenso wie sich

die nach Einfluss und Herrschaft strebenden Militärkommandeure der Späten Römi-

schen Republik in diesen Freiheits- und ›res publica‹-Diskurs einzuschreiben versuch-

ten,15 somusste der römischeKaiser sich geradezu zwangsläufig als Verteidiger,Bewah-

rer und Förderer dieser Freiheit der ›res publica‹ präsentieren, einer schrittweise allein

von ihm aufgrund seiner staatstauglichen und -tragenden Tugenden geleiteten ›res pu-

blica‹. Daher taucht die Freiheitssymbolik auch beständig in der kaiserlichen medialen

Inszenierung auf.16

Die Kritik am Prinzipat bediente sich folglich oft der ›dominatio‹-Topik. Sie stili-

sierte vor allem den ›schlechten‹ Kaiser als denjenigen, der Freiheit einschränkte oder

abschaffte – vornehmlich die Freiheit der Elite – oder seine eigene Freiheit ungezügelt

in Form von ›licentia‹, schrankenloser Freiheit oder Willkür, nutzte. Es ist also das ste-

teChangieren zwischenordnungsbezogenerundordnungsstabilisierender ›libertas‹ auf

der einen Seite, ordnungsstörender oder gar ordnungszerstörender ›licentia‹ auf der an-

deren, ein Changieren, das auch die individuelle Handlungs- und Redefreiheit im römi-

schen Diskurs bestimmt, vor allem Tugendhaftigkeit und Mut. Daher wird ›parrhesia‹

im paganen Lateinischen meist mit ›libertas dicendi‹, im christlichen Sprachgebrauch

auchmit ›fiducia‹, Zuversicht, übersetzt.

Im jüdisch-christlichen Diskurs finden sich die oben genannten Aspekte des grie-

chisch-römischen Freiheitsverständnisses wieder – in der althebräischen Bibel ist ein

solch umfassender Diskurs außerhalb des privatrechtlichen Freiheitsverständnisses al-

lerdings nicht greifbar.17 Diese Aspekte werden jedoch verstärkt auf das Spannungsver-

hältnis von irdischemHerrscher und Gott,Welt und Himmel oder Leib und Seele bezo-

gen,mit jeweils ganz unterschiedlichen Akzenten und Lösungen.18

Anmerkungen

1 Grundlegend zur Entwicklung: Raaflaub 1985.

2 Vgl. Nestle 1972, 270.

3 Vgl. Nestle 1972, 271; Kuhlmann 1975, 1310, ll. 57–80.

4 Vgl. Schlier 1964, 487–496; Nestle 1972, 271–275.

5 Vgl. auch ›autarkeia‹, wirtschaftliche Selbständigkeit, Selbstgenügsamkeit.

6 DazuBeer2014; zuMöglichkeitundGrenzender ›parrhesia‹ imchristlichenDiskurs

zur Zeit des spätantiken Dominats: Leppin 2022.

7 Vgl. auch die Entwicklung des stoischen Freiheitsbegriffs, dazu Bobzien 1997.

8 Grundlegend: Wirszubski 1950.

9 Welles 1965; Dmitriev 2017.

10 Vgl. Nestle 1972, 275–279; Kuhlmann 1975.

11 ZuanderenFormenderUnfreiheit bzw.EinschränkungenderFreiheit, etwa fürden

Kolonat: Schumacher 2001, 11–22.

12 Vgl. Patron-Klientel-Verhältnis; vgl. auch den Beitrag S. Günther, EIDMAR, in die-

semThemenheft.
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13 Vgl. dazu die Diskussion um Ernst Badians grundlegende Studie »Foreign Clien-

telae« in Jehne – Pina Polo 2015.

14 Vgl. auch den Beitrag S. Günther, EIDMAR, in diesemThemenheft.

15 Vgl. etwa Ciceros Idealmodell, entwickelt im sechsten Buch seines Werks »De Re

Publica«, dem ›Somnium Scipionis‹.

16 Vgl. Vollkommer 1992; vgl. auch den Beitrag E. Günther in diesemThemenheft.

17 Vgl. Nestle 1972, 286.

18 Vgl. insbesondere Schlier 1964, 496–502; Nestle 1972, 280–303.
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